
Hanseatic Health Forum - gemeinnütziger e.V.


Kooperationsvertrag
(ordentliche Mitgliedschaft)

zwischen

xxx  
xxx    
nachfolgend Vertragspartner oder Mitglied* genannt


und

Hanseatic Health Forum HHF
Heino-Marx-Weg 14
21077 Hamburg
Steuernummer: 17/431/00219
nachfolgend HHF genannt.


wird folgendes vereinbart:

1. Gegenstand und Zweck
Der modernen Medizin wird heute zunehmend in ihrer Ganzheitlichkeit eine Vielzahl von komplexen Prozessen abverlangt. Gesucht wurde eine neutrale Plattform, auf der eine umfassende und kritische Diskussion über die Vielfältigkeit der Lösungen möglich ist. 
Deshalb haben wir die HHF Gespräche – Arbeitsforum Gesundheitsmanagement – auf Basis eines gemeinnützigen Vereins im Kontext lösungsorientierter Innovationen initiiert und in 2022 in Hamburg etabliert.

Zweck des Vereins ist die Förderung von Wissenschaft und Forschung und die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens. Im Mittelpunkt der Vereinsarbeit steht das Identifizieren von Problemen im Gesundheitswesen sowie das Erarbeiten von effizienten Lösungsvorschlägen unter Einbezug der Sichtweise von Ärzten, Pflegenden, weiteren Gesundheitsfachberufen, Leistungserbringern, Sozialversicherungen, Fachgesellschaften, Hochschulen, Behörden, Ministerien, Industrieunternehmen und weiteren Beteiligten. 
Die Teilnehmer sind Vertreter aus Krankenhäusern / Rehabilitationseinrichtungen, Krankenkassen, IT-Industrie, Industrie allgemein, Banken / Versicherungen, Recht, Datenschutz, Medizintechnik, Apotheken, Pharma, niedergelassene Ärzte, Politik. Eingeladene zu diesem Forum sind Entscheidungsträger und relevante Wirkende aus dem gesamten HealthCare Sektor einschließlich Gesundheitspolitik.

*In diesem Dokument wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit das generische Maskulinum verwendet.


2. Arbeitsweise und Leistung / Nutzen
Der Zweck des Vereins wird erfüllt mittels Durchführung von Veranstaltungen zu gesundheitsbezogenen Themen, medizinisch-wissenschaftlichen Inhalten und Versorgungsthemen im Gesundheitswesen. Die Schwerpunktthemen werden gemeinsam ausgewählt und beziehen sich insbesondere auf neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden, neue Technologien in der Medizin und Pflege, konkrete praktische Optimierung der Gesundheitsversorgung, gesundheitsökonomische und gesundheitspolitische Fragen sowie Prävention und Gesundheitsförderung.
Der Verein ist unter der Nummer VR 25099 im Vereinsregister des Amtsgerichtes Hamburg eingetragen. Der Verein ist mit Bescheid vom 10.04.2024 vom Finanzamt Hamburg-Nord unter dem Aktenzeichen17 / 431 / 00219 K43 als gemeinnützig anerkannt, da er Wissenschaft und Forschung, öffentliches Gesundheitswesen fördert.
Die HHF Gespräche, -Themen, -Termine sowie potenzielle Keynote-Speaker werden jährlich am Anfang eines Jahres von den an den HHF Gesprächen aktiv Beteiligten diskutiert und festgelegt. Die Arbeitsforen sollen 6 x per Jahr in Hamburg stattfinden. Die Größe der Gruppe und das Umfeld sind so ausgewählt, dass ein einleitender Vortrag sowie eine anschließende inhaltliche Diskussion ermöglicht werden (Teilnehmergröße eines Forums ca. 12 bis maximal 20 Personen).

Der Wert und Nutzen liegen u.a. im inhaltlichen Austausch und insbesondere darin
- 	auf welche Art und Weise dieses Arbeitsforum in Form eines "Value Net" geschaffen wird.
- 	wie Fragestellungen / Problemstellungen / Themenstellungen vorbereitet werden.
- 	wie Gedankengänge entwickelt, formuliert und auch moderiert werden.
Die tragenden Prinzipien sind: Unabhängigkeit – Neutralität – Vertraulichkeit – Offenheit.


3. Kartellrechtliche Regeln und Compliance

Zur Wahrung der europäischen HealthCare Compliance sowie kartellrechtlicher Bedingungen werden folgende Themen und Gespräche ausdrücklich nicht im Rahmen der Veranstaltungen zugelassen und thematisiert:
1. Aktuelle konkrete Preise oder Preiskomponenten (z.B. „Transportzuschlag“), oder Geschäftskonditionen, sowie geplante Änderungen 
2. Detaillierte, aktuelle produktbezogene Umsätze, Margen und Kosten 
3. Kundenbezogene Preise, Umsätzen, Margen und Kosten
4. Konkrete Geschäftspläne/ konkrete Maßnahmen, es sei denn die konkreten Maßnahmen sind bereits öffentlich bekannt
5. Detaillierte Markterwartungen, regulatorische Maßnahmen und hierauf mögliche Geschäftsmaßnahmen (z.B. kein Austausch zu erwarteter Marktentwicklung oder zu erwartenden Herausforderungen und hierzu denkbaren Geschäftsmaßnahmen)
6. Geplante Änderungen in der Produktionskapazität (z.B. Schließungen, geplante Neubauten, De-Bottle-Becking, konkrete Capex-Maßnahmen, es sei denn die jeweilige Maßnahme ist öffentlich
7. HR: Konkrete Löhne, Gehälter bzw. Vergütungskomponenten; einschließlich etwa geplanter Anpassungen, Abwerbeverbote o.ä.


4. Kostenrahmen und multilaterale Beteiligung, Kostenbeitrag

Im Sinne einer nachhaltigen Finanzierung der Kosten und Beteiligung auf Basis einer multilateralen Kostenträgerschaft besteht die Finanzierung der Kosten des HHF aus zwei Optionen der Mitgliedschaft (1. Ordentliche Mitgliedschaft, 2. Fördernde Mitgliedschaft). In diesem Vertrag wird die ordentliche Mitgliedschaft, d.h. der Kooperationsvertrag geregelt.

Um die Unabhängigkeit des Arbeitsforums zu sichern und auch Amtsträgern die Teilnahme zu ermöglichen, besteht die Möglichkeit, als ordentliches Mitglied dem HHF beizutreten. Das HHF erhebt von allen Mitgliedern einen ordentlichen jährlichen Mitgliedsbeitrag. Dieser deckt die Unkosten für das Catering pro Veranstaltung und entspricht somit einem angemessenen Gegenwert. 

Dieser Mitgliedsbeitrag für eine ordentliche Mitgliedschaft beträgt für ein Jahr 170 EUR (inkl. MwSt.) je Teilnehmer.

Jedes Mitglied hat den jährlichen Mitgliedsbeitrag zum 01.04. eines jeden Jahres zu entrichten und dafür das anliegende SEPA-Lastschriftmandat zu erteilen.


5. Kündigung

Der Vertrag wird auf unbestimmte Dauer geschlossen, mindestens jedoch für ein Jahr. Er kann danach von beiden Parteien mit einer Frist von sechs Wochen zum Ende eines Jahres gekündigt werden. 


6. Gerichtsstand

Die Parteien vereinbaren, dass für den vorliegenden Vertrag Hamburg (Firmensitz der Hanseatic Health Forum HHF) Gerichtsstand sein soll.


7. Ausfertigung

Der Vertrag wird durch die Unterschrift des jeweiligen Vertragspartners wirksam. Jeder Vertrags-partner erhält eine Ausfertigung zu eigenen Händen. 


Unterschriften:


	
	

	
	

	Vertragspartner / Mitglied
	Vorstand HHF


SEPA-Lastschriftmandat (Kooperation – ordentliche Mitgliedschaft)

Name und Anschrift des Zahlungsempfängers (Gläubiger)
Hanseatic Health Forum HHF
Heino-Marx-Weg 14
21077 Hamburg
nachfolgend HHF genannt.


Gläubiger-Identifikationsnummer (CI): DE13ZZZ00002604670
Steuernummer: 17/431/00219
Vereinsregister-Nummer: VR 25099 im Vereinsregister des Amtsgerichtes Hamburg, 

Mandatsreferenz: Mitgliedsnummer

SEPA-Lastschriftmandat

Ich ermächtige den Verein Hanseatic Health Forum (HHF) Zahlungen von meinem Konto mittels SEPA-Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verein Hanseatic Health Forum (HHF) auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Kontoinhaber (Vorname, Name, Straße, Hausnummer, PLZ, Ort):



Kreditinstitut:
IBAN:                        
BIC:

Ort, Datum: 

Unterschrift:

Vom Kontoinhaber abweichendes Mitglied

Dieses SEPA-Lastschriftmandat gilt für die Mitgliedschaft von:

Vorname und Name:


